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1 Einleitung und Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele des 

Bauleitplans 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht in seiner aktuellen Fassung vor, dass für die Belange des 

Umweltschutzes im Rahmen der Aufstellung oder Änderung der Bauleitpläne nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 und § 1 a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt wird, in der die voraussichtlichen 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 

bewertet werden. Dabei werden folgende Schutzgüter berücksichtigt: 

 Menschen, einschließlich Gesundheit 

 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 

 Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

 die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind nachfolgend gemäß der gesetzlichen Anforderungen 

nach § 2a S. 2 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB festgehalten und bewertet 

worden. 

In der Umweltprüfung wird untergliedert in die einzelnen Schutzgüter, zunächst der derzeitige 

Umweltzustand beschrieben und kurz zusammengefasst sowie darauf aufbauend mögliche 

Umweltauswirkungen der 94. Flächennutzungsplanänderung beschrieben. In der 

abschließenden Zusammenfassung werden die wesentlichen Punkte der Umweltprüfung 

aufgeführt und dargestellt.  

Die 94. Änderung des Flächennutzungsplans verfolgt das Ziel, dem hohen Wohnraumbedarf 

nachzukommen und hierfür geeignete Wohnbauflächen zur Verfügung zu stellen.  

Aufgrund des wachsenden Bedarfs an (hochwertigem) Wohnraum in der Stadt Viersen und 

den damit verbundenen Flächenbedarfen, soll mithilfe einer Erweiterung der bestehenden 

wohnbaulichen Nutzungen entlang der Gladbacher Straße nach Osten hin durch die 

Erschließung des Plangebiets beidseitig der Greefsallee auf die hohe Nachfrage reagiert 

werden.  

Daher soll durch die Änderung des Flächennutzungsplans die planungsrechtliche 

Voraussetzung für die beabsichtigte Festsetzung der Wohngebiete, Grünflächen und 

Kindergarten auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung geschaffen werden. Hierzu wird im 

Parallelverfahren der Bebauungsplan Nr. 195 „Greefsallee / Kronenfeld“ aufgestellt.  

Die Ortslage Unterbeberich erfährt durch die Planungen eine Erweiterung im östlichen 

Randbereich. Das beabsichtigte Wohngebiet wird sich aufgrund der angestrebten qualitativ 

hochwertigen und städtebaulichen Erweiterung nahtlos in die vorhandene Bebauungs- und 

Nutzungsstruktur einfügen. 

 

2 Lage, Abgrenzung und Beschreibung des Plangebiets 

Das Plangebiet befindet sich in der Stadt Viersen, in der Ortslage Unterbeberich.  
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Die Fläche liegt am östlichen Rand der Ortslage, westlich der Kölnischen Straße auf einer 

überwiegenden Ackerfläche angrenzend an die bestehende Wohnbebauung.  

Der Geltungsbereich der 94. Flächennutzungsplanänderung wird: 

 im Norden durch die Grünflächen entlang des Hammer Bachs mit angrenzendem 

Fußweg sowie durch die Bestandsbebauung an der Mühlenstraße  

 im Nordwesten durch die Gladbacher Straße  

 im Osten durch Ackerflächen 

 im Süden durch Bestandsbebauungen 

im Südwesten durch die Anlage des Stadtverbands der Kleingärtner e.V. Viersen und die 

daran angrenzende kleinteilige Wohnbebauung begrenzt. 

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Viersen, Flur 20 und umfasst die Flurstücke 26, 27, 

164 (teilw.), 407, 416, 417, 434, 437, 553, 555, 556, 686, 698, 929, 939, 940, 941, 943, 944, 

946, 972, 973, 986, 987, 988, 989, 1022, 1030, 1031, 1033, 1034 (teilw.), 1064, 1065 (teilw.), 

1066, 1067 (teilw.), 1071 (teilw.), 1074, 1075, 1076, 1077, 1078 und 1081 (teilw.), die Flur 106 

und das Flurstück 407 sowie die Flur 107 und das Flurstück 546 (teilw.). Insgesamt umfasst 

das Plangebiet eine Fläche von ca. 7,3 ha ein. 

Das Gebiet ist im Bestand stark anthropogen geprägt. Der überwiegende Teil wird als 

Ackerstandort intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im Nord- / Nordwesten  befindet sich eine 

Grünfläche sowie Bestandsbebauungen. Des Weiteren verläuft die Mühlenstraße entlang des 

nordwestlichen Plangebietsrands. Im nördlichen Bereich befindet sich der 

Waldorfkindergarten Viersen. Auf den Außenspielflächen stocken Laubbäume 

unterschiedlichen Alters, die durch einen Gehölzstreifen von der angrenzenden 

landwirtschaftlichen Nutzfläche getrennt werden. Durchquert wird das Plangebiet durch die 

Greefsallee in nordwestliche-südöstliche Richtung, die von einer einzelnen Baumgruppe am 

Straßenrand geprägt wird. Eine kleine Kapelle, die durch eine Wiesenfläche mit Einzelbäumen 

gegliedert wird, prägt das südwestliche Plangebiet.  

Die Umgebung des Plangebiets ist durch weitere landwirtschaftliche Flächen östlich und 

südöstlich des Gebiets, bis zur Kölnischen Straße gekennzeichnet. Diese werden im Süden 

durch eine Hofanlage vom Planungsgebiet getrennt. Westlich, nordwestlich und südwestlich 

wird das Plangebiet durch die bestehenden Siedlungsbereiche, die Gladbacher Straße sowie 

durch eine Kleingartenanlage eingegrenzt. 

Besonders durch die östlich verlaufende Kölnische Straße ist das Gebiet Störwirkungen in 

Form von Schall- und Lichtimmissionen ausgesetzt. Zudem verläuft eine 

Hochspannungsfreileitung über einen Teil des nord-östlichen Plangebiets.   
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Abbildung 1  Luftbild Plangebiet (© Geobasis.nrw, bearbeitet ISR) 

2.1 Bedarf an Grund und Boden 

Der Bedarf an Grund und Boden wird im parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 

Nr. 195 ermittelt.  
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3 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und 

Fachplanungen  

3.1 Darstellungen im Regionalplan Düsseldorf (RPD)  

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Teilregion Viersen)1 befindet sich der 

Geltungsbereich vollständig innerhalb des Siedlungsraums, in einem festgelegten 

„Allgemeinen Siedlungsbereich“ (ASB), welcher vorrangig zum Wohnen, für 

wohnverträgliches Gewerbe, Wohnfolgeeinrichtungen u. ä. vorgesehen ist und damit die 

entsprechenden Voraussetzungen für die beabsichtigte Plankonzeption bietet. 

Im Südosten, in einem kleinen Bereich entlang der Hochspannungsfreileitung, sowie 

südöstlich an den Geltungsbereich angrenzend erstreckt sich Allgemeiner Freiraum- und 

Agrarbereich, welcher außerdem als Regionaler Grünzug im Regionalplan dargestellt ist. 

 

Abbildung 2:  Auszug aus dem Regionalplan; schwarz gestrichelt: Plangebiet © Regierungsbezirk Düsseldorf  

  

                                                

1 Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Teilregion Viersen), Blatt 18 vom 26.11.2020 
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3.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Im wirksamen Flächennutzungsplan2 der Stadt Viersen ist der Geltungsbereich vorwiegend 

als Wohnbaufläche und nordwestlich der Greefsallee, im Norden entlang des Hammer Bachs 

sowie im südlichen Bereich als Grünfläche dargestellt. Die Mühlenstraße ist als 

Hauptverkehrszug dargestellt, welcher als Netzschluss nach Osten weitergeführt wird und an 

die Kölnische Straße anbindet. Die Randbereiche im Nordwesten und Osten sind als 

Wohnbauflächen, Grünfläche und als Gemischte Flächen dargestellt. Im Nordosten verläuft 

ein als sonstige Verkehrsstraßen dargestellter Verkehrszug, der im Nordosten an den 

Hauptverkehrszug anbindet. Des Weiteren finden sich entlang der Gladbacher Straße 

Darstellungen zu Flächen für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kirche im 

Kreuzungsbereich Mühlenstraße sowie Jugendheim. Die nähere Umgebung des 

Geltungsbereichs ist vorwiegend durch Wohnbaufläche, Grünfläche sowie gemischte 

Baufläche geprägt. Nördlich des Hammer Bachs sind großflächige Gewerbeflächen 

dargestellt.  

Die beabsichtige Plankonzeption des Bebauungsplans Nr. 195 “Greefsallee / Kronenfeld“ 

erfordert eine entsprechende Anpassung der Darstellungen des Flächennutzungsplans 

hinsichtlich der Bauflächen, des geplanten Grünzugs, der Verkehrsflächen und Darstellung 

der Gemeinbedarfsflächen.  

Die 94. Änderung des Flächennutzungsplans „Kronenfeld - Greefsallee - Mühlenstraße“ 

erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 195 

„Greefsallee / Kronenfeld“.  

Eine entsprechende landesplanerische Anfrage wird gestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 3:  Auszug Flächennutzungsplan schwarz: 94. Änderung FNP; rot: Geltungsbereich:  

 Bebauungsplan Nr. 195 © Stadt Viersen 

                                                

2 Flächennutzungsplan der Stadt Viersen vom 28.02.1980 
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3.3 Bebauungsplan 

Im Nordosten des Geltungsbereiches der 94. Flächennutzungsplanänderung gilt der 

Bebauungsplan Nr. 118 „Neue Mühlenstraße“. Durch den Bebauungsplan aus dem Jahr 1973 

erfolgte die planungsrechtliche Sicherung des seinerzeit beabsichtigten Netzanschlusses der 

K18. Dieser setzt eine Verbindungsstraße der Mühlenstraße als Straßenverkehrsfläche fest.  

Für den westlichen Teil des Bebauungsplans Nr. 118 „Neue Mühlenstraße“ in Viersen wurde 

2013 ein Teilaufhebungsverfahren durchgeführt (Sitzungsvorlage Nr. FB 60/073/13). Die 

seinerzeit mit dem BP 118 „Neue Mühlenstraße“ verfolgte planungsrechtliche Sicherung des 

Netzschlusses der K18 war durch die Ergebnisse des Verkehrsentwicklungsplans (VEP 2025) 

gegenstandslos geworden. 

An der Kölnischen Straße, heutiger Standort des Obi-Baumarkts, ist mit dem 

Bebauungsplan Nr.105 „Kölnische Straße / Kroanefeld“ innerhalb des als Sondergebiet mit 

der Zweckbestimmung Bau- und Heimwerkermarkt mit Gartencenter festgesetzten Bereichs 

eine max. Gebäudehöhe von bis zu 51,3 m ü. NHN und eine Grundflächenzahl GRZ von 0,8 

möglich. Südlich hiervon wurde eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Parkanlage mit Wegen ausgewiesen.  

Weiter nördlich der Bachstraße befinden sich die Bebauungspläne Nr. 44 und Nr. 44-1, Nr. 62 

und Nr. 62-2 zur Sicherung und Steuerung der Gewerbeflächen sowie der 

Einzelhandelsnutzungen. 

Die Bebauungspläne südlich des Plangebiets Greefsallee Nr. 17, Nr. 17 Deckblatt 1 und 

Nr. 50-1 dienen der Ansiedlung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung bzw. der 

Schließung der vorliegenden Baulücken; hierzu sind in den Bebauungsplänen als Art der 

baulichen Nutzung Mischgebiet, Allgemeines Wohngebiet und Reines Wohngebiet 

festgesetzt. 

Der Bebauungsplan am Kreuzungsbereich Bebericher Straße / Gladbacher Straße Nr. 133 

verfolgt das Planungsziel einer baulichen Verdichtung unter Berücksichtigung 

landschaftspflegerischer Aspekte. Das reine Wohngebiet mit einer GRZ von 0,3 - 0,4 und 

einer III - IV Geschossigkeit fällt nach Südwesten hinsichtlich der Dichte ab. 

In der näheren Umgebung des Plangebiets befinden sich keine weiteren rechtskräftigen 

Bebauungspläne. 

3.4 Landschaftsplan 

Der Änderungsbereich befindet sich nahezu vollständig innerhalb des Geltungsbereiches des 

rechtskräftigen Landschaftsplanes 7 „Bockerter Heide“ des Kreises Viersen, außerhalb von 

festgesetzten Schutzgebieten.  

Gemäß der Entwicklungskarte sollen vorhandene erhaltenswerte Strukturen durch 

Anreicherung ergänzt werden (Abb. 4). Die Festsetzungskarte des Landschaftsplans Nr. 7 

sieht das Pflanzen von Einzelbäumen vor (Abb. 5). 
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Abbildung 4:  Ausschnitt aus dem LP Nr. 7 „Bockerter Heide“; Entwicklungskarte schwarz: Plangebiet  

© Kreis Viersen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5:  Ausschnitt aus dem LP Nr. 7 „Bockerter Heide“; Festsetzungskarte schwarz: Plangebiet  

© Kreis Viersen 

3.5 Bundesraumordnungsplan Hochwasser  

Der am 01.09.2021 in Kraft getretene „Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz“ (BRPH) 

trifft erstmals bundesweite Regelungen zur Wasserwirtschaft, zum 
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Hochwasserrisikomanagement, zur Entwicklung von Siedlungen und kritischen 

Infrastrukturen wie Verkehrs- und Energienetzen. 

Überflutungs- und Versickerungsflächen sollen gewonnen und freigehalten werden und das 

Wasserrückhaltevermögen des Bodens erhalten bleiben. 

Die Länder können Hochwasserentstehungsgebiete durch Rechtsverordnung ausweisen. In 

solchen Gebieten ist es wichtig, das natürliche Wasserversickerungs- und 

Rückhaltevermögen zu erhalten oder zu verbessern, indem Böden entsiegelt werden oder 

geeignete Flächen aufgeforstet werden. 

Ziele der Raumordnung sind u.a. die Prüfung der Risiken von Hochwassern sowie von 

Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasser- und Starkregenereignisse im 

Rahmen raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen. 

Das Plangebiet liegt gemäß Landesentwicklungsplan in einem Gebiet für Hochwasserschutz.   

3.6 Integriertes Klimaschutzkonzept  

Der Kreis Viersen sowie die Städte und Gemeinden Viersen, Tönisvorst, Niederkrüchten und 

Grefrath haben im Jahr 2022 das integrierte Klimaschutzkonzept von 2013 fortgeschrieben. 

Dieses Konzept wurde in den politischen Gremien am 04.05.2022 eingebracht. Das Konzept 

wurde vom Rat der Stadt Viersen am 21. März 2023 beschlossen und ist bei künftigen 

Planungen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB zu berücksichtigen. 

Das Klimaschutzkonzept widmet sich insbesondere dem Klimaschutz und dem damit 

verbundenen Ziel, Treibhausgasemissionen einzusparen. Die Reduktion von Emissionen 

steht bei der Entwicklung von Szenarien und konzeptionellen Handlungsstrategien demnach 

im Vordergrund. Im Besonderen gilt es, einen Beitrag zur Begrenzung des Anstiegs der 

globalen Durchschnittstemperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu leisten um den globalen 

Klimawandel einzudämmen.  

Unter dem Themenfeld „Klimafreundliche Planung“ wird als ein Maßnahmenbaustein die 

Implementierung einer klimaschutzbezogenen Bauleitplanung genannt, hierzu sollen u.a. 

Leitlinien für die Verankerung von klimaschutzbezogenen Standards und Festsetzungen in 

der Stadtentwicklung und Bauleitplanung erarbeitet werden.  

Auch in dem parallel aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 195 werden Maßnahmen 

festgesetzt, die dem Klimaschutz dienen.  

Mit Hilfe dieser Themenfelder und den hierin abgebildeten Maßnahmen kann langfristig der 

gesamtstädtische Klimaschutzprozess der Stadt Viersen gesteuert und gestaltet werden. 

3.7 Schutzgebiete nach EU-Recht 

Schutzgebiete nach EU-Recht weisen Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten mit 

Bedeutung für die europäische Staatengemeinschaft (Natura-2000) auf. Neben den 

Schutzgebieten nach der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-RL) sind dies 

Vogelschutzgebiete gemäß der Vogelschutzrichtlinie. 

Das Plangebiet ist nicht als FFH- oder Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Es finden sich keine 

dieser Natura-2000-Gebiete im wirkungsrelevanten Umfeld (300 m) des Plangebiets. 
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3.8 Nationale Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt in keinem nationalen Schutzgebiet zum Landschafts- oder Naturschutz 

oder grenzt an ein solches Schutzgebiet. 

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet ist der „Rintger Bruch“ mit der Objektkennung 

VIE- 028 circa 1,6 km nordöstlich des Plangebiets.  

Das Landschaftsschutzgebiet „Bockerter-, Bebericher Rinnenlandschaft“ mit der 

Objektkennung LSG-4704-0002 liegt etwa 133 m westlich des Plangebiets.  

Im nördlichen Teilstück der Greefsallee nördlich des Hammer Bachs verläuft die 

schutzwürdige Allee „Greefsallee“ (Objektkennung AL-VIE-0064) in ca. 117 m Entfernung 

zum Plangebiet. Im Jahr 2001 wurden Nachpflanzungen durchgeführt. Hierbei handelt sich 

um eine einfache offene zweireihige Allee. Die Haupt- und Nebenbaumarten sind die 

schwedische Mehlbeere und die Linde. Die Allee verläuft über eine Länge von ca. 290 m. 

3.9 Wald im Sinne des Gesetzes 

Im Plangebiet befinden sich keine Waldflächen im Sinne des Bundeswaldgesetzes (BWaldG) 

bzw. Landesforstgesetzes (LFOG NRW).  

3.10 Baumschutzsatzung 

Die Stadt Viersen verfügt über keine rechtskräftige Baumschutzsatzung.  

3.11 Fachgesetze 

Als Ziele des Umweltschutzes werden die einschlägigen Gesetze, Rechtsverordnungen, 

Satzungen, Erlasse, Verwaltungsvorschriften und Technischen Anleitungen zugrunde gelegt, 

die für die jeweiligen Schutzgüter im Bauleitplanverfahren anzuwenden sind. 

In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden die Belange des Naturschutzes benannt, die im Rahmen 

der Umweltprüfung und der Eingriffsregelung als Schutzgüter zu ermitteln, zu beschreiben 

und zu bewerten sind. 

Des Weiteren sind folgende Paragrafen im Baugesetzbuch (BauGB) von zentraler Bedeutung 

für die Umweltprüfung: 

 § 1a – Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, inklusive der Eingriffsregelung 

 § 2 Abs. 4 – Umweltprüfung 

 § 2a – Umweltbericht 

 § 3, 4 – Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange 

 § 4c – Überwachung 

 Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a – Inhalt des Umweltberichts 

Folgende Vorschriften im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind von zentraler 

Bedeutung für die Umweltprüfung: 

 § 1 - Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
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 §§ 15 ff – Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

 § 44 – artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 

 § 45 – Ausnahmen 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die in Fachgesetzen sowie in Fachplänen 

festgelegten relevanten Ziele des Umweltschutzes. Für die Umweltprüfung nach 

Baugesetzbuch ist der Katalog der Umweltbelange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 maßgebend. 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Mensch Bundes-

immissions-

schutzgesetz  und  

-verordnung, TA 

Lärm,  

DIN 18005 

Schutz der Menschen vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen sowie Vorbeugung hinsichtlich des 

Entstehens von schädlichen Umwelteinwirkungen 

(Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen für 

die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, 

Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

(§ 1 Abs. 1 und § 3 Abs. 1, 2 BImSchG bzw. Kap. 1 TA 

Lärm)   

Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für 

die Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz 

notwendig, dessen Verringerung insbesondere am 

Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche 

Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und -minderung 

bewirkt werden soll (vgl. DIN 18005). 

Baugesetzbuch Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 

berücksichtigen:  

 die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- 

und Arbeitsbevölkerung 

 die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

berücksichtigen; insbesondere umweltbezogene 

Auswirkungen auf den Menschen und seine 

Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 1, 7 BauGB) 

Tiere, 

Pflanzen u. 

biologische 

Vielfalt 

Bundes-

naturschutzgesetz

/Landesnatur-

schutzgesetz 

NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen 

Wertes und als Grundlage für das Leben und die 

Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 

künftigen Generationen im besiedelten und 

unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass 

 die biologische Vielfalt 

 die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushaltes einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
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Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 

Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die 

Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die 

Wiederherstellung von Natur und Landschaft. (§ 1 Abs. 1 

BNatSchG) 

Baugesetzbuch Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

berücksichtigen; insbesondere die Auswirkungen auf 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt. (§ 1 Abs. 6 Nr. 

7 BauGB) 

Boden Bundes-boden-

schutzgesetz 

/Landesboden-

schutzgesetz 

NRW 

Ziele des BBodSchG sind 

 der nachhaltige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner 

Funktionen im Naturhaushalt, insbesondere als  

- Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere, 

Pflanzen und Bodenorganismen, 

- Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen 

Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 

- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für 

stoffliche Einwirkungen (Grundwasserschutz), 

- Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 

- Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und 

Erholung, Standort für land- und 

forstwirtschaftliche sowie sonstige wirtschaftliche 

und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und 

Entsorgung, 

 Vorsorgeregelungen gegen nachteilige Einwirkungen 

auf den Boden, 

 die Förderung der Sanierung schädlicher 

Bodenveränderungen und Altlasten. 

(§ 1 und § 2 Abs. 2, 3 BBodSchG)  

Baugesetzbuch Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

berücksichtigen; insbesondere die Auswirkungen auf den 

Boden. (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Fläche Baugesetzbuch Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 

Boden durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 

Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung 

zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. (§ 1a Abs. 2 
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BauGB) 

Wasser Wasserhaushalts-

gesetz 

Schutz der Gewässer als Bestandteil des 

Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 

Gut, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung. 

(§ 1 WHG)  

Landeswasser-

gesetz NRW 

Niederschlagswasser ist für erstmals bebaute oder 

befestigte Flächen ortsnah zu versickern, zu verrieseln 

oder in ein Gewässer einzuleiten, sofern es die örtlichen 

Verhältnisse zulassen. (§ 44 Abs. 1 LWG) 

Baugesetzbuch Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

berücksichtigen; insbesondere die Auswirkungen auf das 

Wasser. (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Klima Bundesnatur-

schutzgesetz 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere 

Luft und Klima auch durch Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen; 

dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger 

lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und 

Kaltluftentstehungsgebiete, Luftaustauschbahnen oder 

Freiräume im besiedelten Bereich; dem Aufbau einer 

nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch 

zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine 

besondere Bedeutung zu. (§1 Abs. 3. S. 4 BNatSchG) 

Bundes-

Klimaschutzgesetz 

Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren 

Planungen und Entscheidungen den Zweck des Bundes-

Klimaschutzgesetzes und die zu seiner Erfüllung 

festgelegten Ziele zu berücksichtigen (§ 13 Abs. 1 Satz 1 

KSG). 

Baugesetzbuch Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

berücksichtigen; insbesondere die Auswirkungen auf das 

Klima. (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Luft Bundes-

immissions-

schutzgesetz 

Schutz der Menschen, der Tiere und Pflanzen, des 

Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- 

und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des 

Entstehens von schädlichen Umwelteinwirkungen 

(Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen für die 

Allgemeinheit oder die Nachbarschaft durch 

Luftverunreinigungen). (§ 1 Abs. 1 & § 3 Abs. 1, 2 
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BImSchG) 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um ein 

hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu 

erreichen. (Kap. 1 TA Luft) 

Baugesetzbuch Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

berücksichtigen; insbesondere die Auswirkungen auf Luft. 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Landschaft 

 

Bundesnatur-

schutzgesetz/ 

Landesnatur-

schutzgesetz 

NRW 

Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der 

Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als 

Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung 

für die künftigen Generationen im besiedelten und 

unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 

Erholungswertes von Natur und Landschaft. (§ 1 Abs. 1 

BNatSchG) 

Baugesetzbuch Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 

berücksichtigen:  

 die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

 die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege; 

insbesondere die Auswirkungen auf die Landschaft. 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 5, 7 BauGB) 

Kultur- und 

Sachgüter 

Baugesetzbuch Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 

berücksichtigen:  

 die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und 

der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, 

Straßen und Plätze von geschichtlicher, 

künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 

 die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere umweltbezogene Auswirkungen auf 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter. 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 5, 7 BauGB) 

Denkmalschutz-

gesetz NRW 

Schutz von Denkmälern vor negativen Einflüssen und 

hinwirken auf eine sinnvolle Nutzung. (§ 1 Abs. 1 DSchG 

NRW) 
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4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

4.1 Schutzgut Mensch 

4.1.1 Derzeitiger Umweltzustand  

Lärm 

Straßenverkehrslärm 

Belastungen durch Geräuschemissionen gehen vom Plangebiet zurzeit von den 

Bestandsbebauungen sowie von der Greefsallee und der Mühlenstraße aus. Die 

bedeutendste Lärmquelle stellt jedoch gegenwärtig die östlich des Plangebiets verlaufende 

Kölnische Straße dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Umgebungslärmkarte in NRW des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) zeigt für das Plangebiet Beeinträchtigungen durch den Straßenverkehr. Durch 

die Kölnische Straße werden im 24- Stunden-Zeitraum an der östlichen Ecke des Plangebiets 

Lärmpegel von 55 bis 59 dB(A) erreicht (Abb. 6).  

Im Nachtzeitraum werden im Plangebiet keine Lärmbelastungen dargestellt. In der Umgebung 

des Plangebiets nimmt die lärmbedingte Belastung ab. So werden in der östlichen Umgebung 

an der Kölnischen Straße Lärmpegel von 50 bis 55 dB(A) erreicht (Abb. 7).  

Schienenverkehrslärm  

Die Umgebungslärmkarte in NRW des LANUV zeigt für das Plangebiet keine 

Beeinträchtigungen durch Schienenverkehrslärm an.  

Gewerbelärm  

Die Umgebungslärmkarte in NRW des LANUV zeigt für das Plangebiet keine 

Beeinträchtigungen durch Gewerbelärm. Durch das in ca. 150 m nördlicher Entfernung 

befindliche Gewerbegebiet können im Bestand Geräuschimmissionen auf das Plangebiet 

einwirken. Die dort zulässigen Nutzungen werden im Bestand durch die beiden 

Bebauungspläne Nr. 62 „Kölnische Straße - Dieselstraße - Ottostraße - Bachstraße - 

Gladbacher Straße - Sofienstraße - Greefsallee und Freiherr vom Stein Straße“ sowie Nr. 62-2 

Abbildung 6: Umgebungslärmkarte 

Straßenverkehrslärm 24-h Pegel 

rot: Plangebiet 

© LANUV NRW, © Straßen.NRW, 

© Geobasis-DE / BKG 2022,  

© EBA 2017 

verändert durch ISR  

Abbildung 7: Umgebungslärmkarte 

Straßenverkehrslärm Nachtpegel 

rot: Plangebiet 

© LANUV NRW, © Straßen.NRW, 

© Geobasis-DE / BKG 2022,  

© EBA 2017 

verändert durch ISR 
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„Greefsallee / Ernst-Moritz-Arndt-Straße - Regelung zur Nutzungsstruktur“ geregelt. Innerhalb 

der festgesetzten Gewerbegebiete sind gewerbliche Nutzungen ansässig. Innerhalb des BP 

62 sind in den südlichen, zum Plangebiet orientierten Bereichen, sechsgeschossige 

Bürogebäude sowie nur nicht störende Betriebe oder Betriebsteile zulässig. 

Licht 

Lichtemissionen im Plangebiet und dessen Umgebung sind auf den Verkehr, die Straßen- und 

Gebäudebeleuchtung zurückzuführen. Diese gehen nicht über die im urbanen Kontext 

üblichen Auswirkungen hinaus.  

Freizeit und Erholung 

Das Plangebiet wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Durch die Wegeverbindungen 

am nördlichen und östlichen Plangebietsrand sowie durch die gebietsquerende Greefsallee, 

kommt dem Plangebiet eine Funktion für die landschaftsbezogene Naherholung zu und weist 

eine Erholungsnutzung durch Spaziergänger und Hundebesitzer auf. Besonders die nördlich 

angrenzenden Teiche des Hammer Bachs werden durch die umgebenen Wegeverbindungen 

intensiv von der ansässigen Bevölkerung genutzt. Zudem stellt die kleine Kapelle im 

Südwesten des Plangebiets einen Ort mit Bedeutung für die Erholungsnutzung dar.  

Elektromagnetische Felder 

Im und entlang des Plangebiets verläuft eine Hochspannungsfreileitung von der elektrische 

und magnetische Wechselfelder ausgehen. Es verläuft eine 110Kv-Stromfreileitung am 

östlichen Rand sowie im Norden des Plangebiets in nord-südöstliche Richtung, als 

bedeutende Infrastruktureinrichtung. 

Zum Schutz der Bevölkerung vor elektromagnetischen Feldern trat am 1.1.1997 die 

Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) in Kraft. Diese Verordnung enthält 

Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb von Hoch- und Niederfrequenzanlagen. 

4.1.2 Auswirkungen der Planung 

Lärm 

Da die Umgebungslärmkarte des LANUV nur einen groben Überblick über die Lärmsituation 

im Plangebiet verschafft, wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung eine 

schalltechnische Untersuchung durchgeführt, um die bestehende Lärmkulisse und die 

Auswirkungen der Planung auf das Umfeld, sowie die Auswirkungen auf das Plangebiet selbst 

zu begutachten. 

Licht 

Lichtemissionen im Plangebiet und dessen Umgebung sind mit Umsetzung der Planung auf 

den Verkehr sowie auf die Straßen-, und Gebäudebeleuchtung zurückzuführen. Die 

Lichtemissionen werden in der Dämmerung und im Dunkeln relevant.  

Aufgrund der bereits vorhandenen Beleuchtung in der Umgebung des Plangebiets nimmt die 

Lichtemission nur unwesentlich zu. Die Lichtemissionen gehen nicht über die im urbanen 

Kontext üblichen Auswirkungen hinaus und stellen keine erhebliche Belastung für den 

Menschen dar.  
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Um den Einfluss auf die Fauna (insbesondere Fledermäuse) zu minimieren, wird im Rahmen 

der Artenschutzprüfung3 als Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme eine Empfehlung für 

die Art der Beleuchtung benannt, um eine Abstrahlung der Lampen nach oben und in etwa 

horizontaler Richtung durch Abschirmung weitgehend zu vermeiden. So kann die Fernwirkung 

weiter eingeschränkt werden.  

Freizeit und Erholung 

Das Plangebiet weist im Bestand eine Erholungsnutzung durch Spaziergänger und 

Hundebesitzer auf. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden Maßnahmen 

vorgesehen, die die Erholungsfunktion des Gebiets weiter stärken.  

Es werden keine erhebliche Beeinträchtigung der Erholungsfunktion vorbereitet.  

Elektromagnetische Felder 

Gemäß dem Abstandserlass NRW wird aus Immissionsschutzgründen ein festgelegter 

Schutzabstand bei Anlagen zur elektrischen Energieweiterleitung festgelegt. Bei 

Hochspannungsfreileitungen von 110 kV ist ein Schutzabstand von mindestens 5 m zu 

schutzwürdigen Nutzungen einzuhalten. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird im Rahmen der Planung der Schutzabstand 

berücksichtigt und deutlich überschritten. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung des 

städtebaulichen Konzepts mit den Wirkungen der 110 kV-Stromleitung kompatibel ist.  

4.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

4.2.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Flora 

Das Plangebiet stellt sich überwiegend als intensiv genutzte Ackerfläche dar. Die Bearbeitung 

der Ackerschläge erfolgt bis unmittelbar an die Wege heran, weshalb ausgeprägte 

Blühstreifen um die Ackerflächen nicht vorzufinden sind.  

Begrenzt wird die Ackerfläche am südlichen Plangebietsrand durch Siedlungsstrukturen. Im 

Westen erstreckt sich eine Wiesenfläche, die durch die Greefsallee von der Ackerfläche 

getrennt wird. Die im Westen verlaufende Mühlenstraße wird durch Wohnbebauungen mit 

dazugehörigen Gärten sowie durch eine Kindertagesstätte geprägt. Im Norden befinden sich 

die Gebäude des Waldorfkindergartens Viersen, dessen Außenfläche durch Gehölze 

gegliedert wird und komplett eingefriedet ist. Von der Ackerfläche abgegrenzt wird der Bereich 

durch dichte Sträucher. Im Südwesten liegt die Fläche der Kapelle, die durch eine 

Intensivwiese sowie Einzelbäume geprägt wird.  

Angrenzend zum Plangebiet befinden sich in östlicher und südöstlicher Richtung weitere 

landwirtschaftliche Flächen. Westlich wird das Plangebiet durch eine Kleingartenanlage sowie 

durch die Gladbacher Straße eingegrenzt. Im Norden erstrecken sich die Teiche des Hammer 

Bachs mit dazugehörigen Gehölzstrukturen sowie einer Wiesenfläche.  

                                                

3 ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH: Artenschutzprüfung zum Bebauungsplan Nr. 195 und zur 94. 

Flächennutzungsplanänderung,2024  
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Fauna 

Die Flächen des Plangebiets stellen sich hinsichtlich seiner Biotopstrukturen mit größeren 

Ackerflächen, Wiesen, versiegelten Flächen, Gebäuden und Gehölzbiotopen als 

abwechslungsreich dar. Hierdurch bedingt bietet das Plangebiet unterschiedliche 

Lebensräume für Tiere.  

Aufgrund der gebietsdurchquerenden Greefsallee, der Mühlenstraße sowie der östlich 

verlaufende Kölnische Straße wirken im Bestand Geräuschbelastungen auf das Plangebiet 

ein. Zudem verläuft teilweise eine Hochspannungsfreileitung durch das Plangebiet. Diese 

bewirkt u. a. durch ihre Silhouettenwirkung weitere Störimpulse besonders für einige 

Offenlandarten. Eine weitere Störquelle stellt die hohe Nutzungsintensität der Umgebung 

durch Autos, Spaziergänger, Radfahrer und Hunde dar. Durch diese Störwirkungen sind die 

Habitateigenschaften des Plangebiets, zumindest für störungssensible Arten beeinträchtigt.  

Um ein mögliches Eintreten von vorhabenbedingten Zugriffsverboten gemäß § 44 BNatSchG 

bei Umsetzung des Vorhabens zu ermitteln und um mögliche Vorkommen streng oder 

besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten nach § 7 Abs. 2 Nr. 10 und 11 BNatSchG 

innerhalb des Plangebiets frühzeitig zu ermitteln und zu bewerten sowie ggfs. vorgezogene 

Artenschutzmaßnahmen aufzuzeigen, wurde ein eigenständiger artenschutzrechtlicher 

Fachbeitrag4 (ASP I) erstellt.  

Biologische Vielfalt 

Aufgrund der im Plangebiet vorgefundenen Biotop-/ Vegetationsstrukturen und des 

herrschenden Nutzungsdruckes ist keine besondere bzw. höhere biologische Vielfalt im 

Bereich der als Wohngebiet überplanten Flächen anzunehmen. 

4.2.2 Auswirkungen der Planung 

Flora 

Mit der Änderung der Nutzungsart des Plangebiets werden bau- und anlagebedingte Eingriffe 

in die lokalen Biotopstrukturen ermöglicht.  

Eine Kompensation der Eingriffe in die lokalen Biotopstrukturen erfolgt im späteren Verfahren 

im Rahmen der Eingriffsregelung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Dort werden 

die mit der Planung einhergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft im Zuge des 

Planverfahrens bilanziert und falls erforderlich die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 

bestimmt. 

Fauna 

Durch die o. g. Entwicklungen kommt es zu einem Verlust an Lebensräumen. Um ein 

mögliches Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG 

durch die Planung zu ermitteln, wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag durchgeführt 

(ISR 2024). 

                                                

4 ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH: Artenschutzprüfung zum Bebauungsplan Nr. 195 und zur 94. 

Flächennutzungsplanänderung, 2024 



 

 

- 18 - 

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung wurde in einer Abschätzung von 

Vorkommen und Betroffenheit mithilfe der Auswertungen der Informationssysteme des 

Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) und einer Ortsbegehung die 

Artengruppen genauer untersucht. 

Das Informationssystem des LANUV listet im 3. Quadrant des Messtischblatts 4704 

27 planungsrelevante Arten für die berücksichtigten Lebensraumtypen auf. Von dieser Liste 

wurden das Vorkommen einzelner Arten bereits aufgrund ihrer Lebensraumsprüche und der 

Gegebenheiten vor Ort im Vorfeld ausgeschlossen.  

Während der Ortsbegehung im Sommer 2024 konnten keine Hinweise auf ein Brutvorkommen 

(planungsrelevanter) Arten innerhalb des Plangebiets festgestellt werden. Es wurden lediglich 

Arten aus der Gruppe der sogenannten „Allerweltsarten“ erfasst.  

Die Grünstrukturen bieten einen potentiellen Lebensraum für gehölzbewohnende 

Fledermausarten sowie für Brutvögel. Um das Eintreten von artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen im Zuge der Umsetzung des Vorhabens auszuschließen, ist eine 

vertiefende Untersuchung (ASP II) für die Artengruppe der Fledermäuse und Brutvögel 

erforderlich. 

Die artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASP Stufe I) kommt zu dem Ergebnis, dass durch die 

geplanten bau- und anlagebedingten Eingriffe ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG nicht ausgeschlossen werden kann. Begründet wird dies zum einen durch 

die Biotopausstattung des Plangebiets, welche arttypische Habitatstrukturen für bestimmte 

planungsrelevante Arten beinhaltet. Zum anderen ist die Auswertung von 

Landschaftsinformationssystemen wie beispielsweise Messtischblätter, Geoportale aufgrund 

der Maßstäblichkeit bezüglich der dargestellten Artenauflistungen mit einer gewissen 

Unschärfe verbunden, da das reale Arteninventar im Untersuchungsgebiet von der Artenliste 

der LANUV-Messtischblätter abweichen kann.  

Um fundierte und abschließende Aussagen zum lokalen Arteninventar, dem Umfang etwaiger 

notwendiger artbezogener Vermeidungsmaßnahmen sowie ggf. zu einem weitergehenden 

Risikomanagement treffen zu können, ist eine vertiefende Artenschutzprüfung (ASP Stufe II) 

notwendig. Die vertiefenden Untersuchungen für die Artengruppe der Fledermäuse sowie für 

die Turteltaube sind für das Frühjahr 2025 geplant.  

Biologische Vielfalt  

Aufgrund der geplanten Umnutzung des Plangebiets wird nicht mit einem deutlichen 

Rückgang der biologischen Vielfalt im Plangebiet gerechnet. Nachteilige Wirkungen auf die 

lokale biologische Vielfalt werden nicht erwartet. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine Bewertung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen 

auf das Schutzgut Tiere/Pflanzen nicht abschließend möglich. Dies kann erst auf Grundlage 

der Ergebnisse des vertiefenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (ASP II) erfolgen.  
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4.3 Schutzgut Boden / Schutzgut Fläche 

4.3.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Boden 

Gemäß der digitalen Bodenkarte des geologischen Dienstes NRW (IS BK50) stehen im 

Plangebiet die Bodentypen Parabraunerde, Gley-Kolluvisol und Pseudogley-Gley an. Die 

Parabraunerde steht im östlichen Plangebiet an. Im Südwesten sowie teilweise im Zentrum 

steht ein Gley-Kolluvisol sowie im Westen und Norden ein Pseudogley-Gley an. 

Alle Bodentypen werden aus einem tonig-schluffigen Oberboden gebildet und weisen 

aufgrund ihrer natürlichen Bodenfruchtbarkeit sowie der sehr hohen Funktionserfüllung als 

Regelungs- und Pufferfunktion eine besondere Schutzwürdigkeit auf.  

Mit Bodenwertzahlen zwischen 55 bis 80 wird die landwirtschaftliche Nutzbarkeit der 

Parabraunerde und der Gley-Kolluvisole als hoch klassifiziert. Der Pseudogley-Gley hat mit 

Bodenwertzahlen zwischen 45 bis 60 eine mittlere landwirtschaftliche Nutzbarkeit.  

Das Plangebiet wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt, weshalb es bis auf die 

Flächenanteile der Kindertagesstätten, der Wohnbebauungen, der Kapelle, der Mühlenstraße 

sowie der Greefsallee in weiten Teilen unversiegelt ist.  

Durch die Versiegelungen sowie durch die intensive Landwirtschaft und die damit 

verbundenen Einträge von Dünger und Pestiziden, wie auch durch die Bearbeitung / den 

mechanischen Umbruch der oberen Bodenschichten kann der Boden im Plangebiet 

größtenteils als gering anthropogen vorbelastet und bedingt gestört beschrieben werden.  

Fläche 

Die Fläche ist eine begrenzte Ressource und unterliegt einem starken Nutzungsdruck durch 

zunehmende Siedlungs- und Verkehrsflächen und damit sinkenden Flächenangeboten für die 

Land- und Forstwirtschaft. Nach BauGB ist allgemein ein sparsamer und schonender Umgang 

mit Grund und Boden insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 

Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zur Innenentwicklung anzustreben (§ 1a 

Abs. 2 BauGB). Dabei ist eine Flächeninanspruchnahme nicht mit einer Versiegelung des 

Bodens gleichzusetzen, auch sonstige Nutzungen (z.B. Parks und 

Grünflächen / Erholungsflächen) stellen eine Inanspruchnahme von Flächen im Sinne des 

Baugesetzbuches dar. 

Bei den überbauten Flächen innerhalb des Plangebiets handelt es sich um Flächen, die aktuell 

überwiegend als Ackerfläche genutzt werden. Eine Versiegelung besteht im Bestand im 

Bereich der Kindertagesstätten und den dazugehörigen Erschließungsflächen, der 

Wohnbebauungen, der Greefsallee, der Mühlenstraße und im Bereich der Kapelle.  

Altlasten/ Altstandorte 

Im Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten liegen für den nordwestlichen 

Randbereich und für die unmittelbar nördlich angrenzenden Flächen Aussagen vor. 

Die nordwestlich der Greefsallee gelegenen Flurstücke 941, 942 und 946 sind Teil der im 

Altlastenkataster des Kreises Viersen als Verdachtsfläche M 270/153 eingetragenen Fläche. 

Im Bereich des Flurstücks 941 wurden bei Wasserbaumaßnahmen kohlenteerhaltige 

Ablagerungen festgestellt. Im Rahmen des Ausbaus des Gewässers wurden die 
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verunreinigten Bereiche auf dem Flurstück 941 saniert. Die beiden angrenzenden Flurstücke 

sind jedoch nicht weiter untersucht und saniert worden. Auf diesen Flächen ist noch mit einer 

Verunreinigung zu rechnen. Das östlich der Greefsallee gelegene Flurstück 938 ist als 

Verdachtsflache M 270/154 im Kreiskataster eingetragen, liegt jedoch außerhalb des 

Plangebiets.  

Aufgrund der direkten Nähe zur Verdachtsfläche und der Grundwasserfließrichtung in 

Richtung Nord-Osten kann jedoch eine Verunreinigung infolge von Schadstoffverlagerung im 

Norden nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Dies gilt insbesondere für sensible 

Folgenutzungen wie bspw. Wohnen im Bereich des Plangebiets, weshalb auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung eine Altlastenuntersuchung durchgeführt wird. Entsprechende 

Hinweise hierzu werden im Bebauungsplan aufgenommen.  

Bodendenkmal 

Informationen zu im Boden enthaltenen Denkmälern sind unter Kapitel 4.7 Kulturelles Erbe 

beschrieben. 

4.3.2 Auswirkungen der Planung 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans werden keine unmittelbaren Eingriffe in den 

Boden vorbereitet. Allerdings werden durch eine Umsetzung in die verbindliche 

Bauleitplanung Bodeneingriffe ermöglicht. 

Anlagebedingt sind durch die Ausweisung einer Wohnbaufläche zusätzliche Versiegelungen 

zu erwarten, die zur Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen führen. Bei der 

Inanspruchnahme von Böden ist der Vorsorgegrundsatz von zentraler Bedeutung, denn 

Böden bedürfen, nicht zuletzt als eine nicht vermehrbare Ressource, besonderem Schutz. 

Aufgrund der langen Zeiträume, die zur Bodenentwicklung nötig sind, müssen Eingriffe in 

Böden in der Regel als nicht reversibel angesehen werden. 

Jedoch führt die teilweise Umwidmung der Wohnbauflächen zu einer Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Parkanlage auch zu einer Reduzierung der möglichen Eingriffe, sodass 

die potentiellen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Fläche minimiert werden. So 

können in Teilen des Plangebiets unversiegelte Flächen erhalten bleiben. Im Bereich der 

neuen Pflanzflächen kommt es zu einer Minimierung der Bodeneingriffe. Zudem kann sich auf 

den Flächen, die weiterhin unversiegelt bleiben (Grünflächen), ein Bodengefüge entwickeln, 

welches keinem ständigen Umbruch unterliegt und nur im geringen Maße durch 

Pflanzenschutzmittel beeinträchtigt wird.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass zunächst erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut 

Boden sowie das Schutzgut Fläche durch die Inanspruchnahme des Gebiets, die zulässigen 

Versiegelungen und die damit verbundene Zerstörung der natürlichen Bodenfunktionen zu 

erwarten sind. Diese können allerdings durch Minderungsmaßnahmen für das Schutzgut 

Boden abgemildert werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass in Teilen unversiegelte 

Flächen erhalten bleiben können. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung werden im 

weiteren Verfahren die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von 

negativen Auswirkungen auf das Schutzgut erörtert. 
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4.4 Schutzgut Wasser 

4.4.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Plangebiets verläuft ein klassifiziertes Gewässer, das sich entlang der 

Mühlenstraße als Graben darstellt. Unmittelbar nördlich des Plangebiets verläuft das 

Gewässer „Hammer Bach“.  

Etwa 7 m nördlich des Plangebiets verläuft der Hammer Bach, der durch ein Wehr in diesem 

Bereich aufgestaut wurde. Aufgrund dessen haben sich zwei Teiche entwickelt.  

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer festgesetzten Wasserschutzzone. 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Grundwasserkörpers der Hauptterrassen des 

Rheinlandes. Die Zustandsbewertung des Grundwasserkörpers ist in der Chemie sowie 

mengenmäßig als schlecht klassifiziert. Im Großteil des Gebiets handelt sich um einen 

Porengrundwasserleiter des Quartärs. Lediglich bei einem kleinen Teil im Westen des 

Plangebiets handelt es sich um einen Porengrundwasserleiter des Tertiärs.   

Die nächstgelegene aktive Grundwassermessstelle liegt nach dem Informationssystem 

ELWAS nördlich des Plangebiets. Dort erfasst die Bezirksregierung Düsseldorf den 

Grundwasserstand. 

Das anfallende Niederschlagswasser versickert gegenwärtig auf den bestehenden 

landwirtschaftlichen Flächen sowie auf der Wiese. Durch die intensive ackerbauliche Nutzung 

kann es zu einem Düngemittel- und Herbizideintrag ins Grundwasser kommen.  

Überschwemmungsgebiete  

Das Plangebiet liegt nicht in einem festgesetzten oder sonstigen Überschwemmungsgebiet.  

Der nördlich des Plangebiets verlaufende Hammer Bach ist als sonstiges 

Überschwemmungsgebiet ausgewiesen. So wird der Hammer Bach als ermitteltes sowie 

vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet gekennzeichnet.  

Hochwasser  

Gemäß den Hochwassergefahrenkarten der Bezirksregierung Düsseldorf besteht im 

Plangebiet lediglich bei extremen Hochwassern (HQextrem) das Risiko einer Überflutung. Bei 

einem extremen Hochwasser wird der Bereich westlich und nordwestlich der Greefsallee 

stellenweise um bis zu 0,5 m überflutet. Nordöstlich des Plangebiets im Bereich des Hammer 

Bachs kann es zu Überflutungen von bis zu 0,5 m kommen. Zudem ist eine Pegelerhöhung 

der Teiche des Hammer Bachs möglich (Abb. 8).  

  



 

 

- 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starkregenkarten NRW 

Im Jahr 2023 wurden für den gesamten Kreis Viersen eigenständige Karten mit Bewertungen 

für drei Szenarien erstellt. Dies beinhalten ausführlichere Aussagen zu den erwartenden 

Starkregenereignissen im Planbereich und bilden die örtliche Situation anhand von 

detaillierten Simulationen ab. Eine behördenverbindliche Veröffentlichung der Kartenwerke ist 

bis dato nicht erfolgt, gleichzeitig sollen sie aufgrund der ausführlicheren Darstellungstiefe und 

-schärfe, bei der Bauleitplanung Berücksichtigung finden. Gesetzliche Vorgaben bzgl. 

Verpflichtungen lassen sich aktuell nicht aus den Karten ableiten.  

Durch den Klimawandel nehmen extreme Wetterereignisse, wie bspw. extreme 

Starkregenereignisse nachweislich zu. Um die Gefahren durch Starkregen zu identifizieren, 

wurde vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) eine Hinweiskarte für 

Starkregengefahren (Starkregenkarte NRW) erstellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: extremes Ereignis, Hinweiskarte 

Starkregengefahren; rot: Plangebiet 

Abbildung 8:  Hochwassergefahrenkarte; Hochwasserszenario: niedrige Wahrscheinlichkeit (HQextrem)  

rot: Plangebiet © Bezirksregierung Düsseldorf, verändert durch ISR  

Abbildung 9: seltenes Ereignis, Hinweiskarte 

Starkregengefahren; rot: Plangebiet 

© Geoportal.DE, © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), verändert durch ISR 
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Wie die Abbildungen 9 und 10 zeigen, kommt es aufgrund der topographischen 

Gegebenheiten im Plangebiet besonders westlich der Greefsallee zu Überflutungen bei 

Starkregen. Bei einem seltenen Ereignis (100-jähriges Ereignis) werden westlich der 

Greefsallee lokal Wasserhöhen von bis zu 1 m sowie südlich der Kapelle und der 

Kindertagesstätte Wasserhöhen von bis zu 0,5 m erreicht. 

Bei extremen Ereignissen nehmen der Überflutungsbereich und die Wasserhöhe zu. Westlich 

der Greefsallee werden die höchsten Wasserstände mit bis zu 2 m innerhalb des Plangebiets 

erreicht. Im Bereich südlich der Kindertagesstätte sind mit Wasserhöhen von bis zu 0,5 m 

sowie südlich der Kapelle mit Wasserhöhen von bis zu 1 m zu rechnen.  

Kommunale Starkregengefahrenkarte  

Gemäß der kommunalen Starkregengefahrenkarte des Kreises Viersen5 sind bei einem 

außergewöhnlichen Starkregenereignis im Westen Wasserhöhen von bis zu 2 m sowie 

südlich der Kindertagesstätte von bis zu 0,5 m zu erwarten. Aufgrund der topographischen 

Gegebenheiten innerhalb des Plangebiets fließt das Wasser in nordwestliche Richtung mit 

einer Fließgeschwindigkeit von bis zu 0,5 m/s ab. Im Bereich des angrenzenden Hammer 

Bachs fließt das Wasser in Richtung Osten mit einer Fließgeschwindigkeit von bis zu 2 m/s 

ab (Abb. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dementsprechend bestätigt die kommunale Starkregenkarte die Aussagen der 

Starkregenkarte NRW.  

                                                

5 Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH: Online-Mitmach-Karte zur Unterstützung bei der 

Anpassung an den Klimawandel im Kreis Viersen, 2023  

Abbildung 11:  Außergewöhnliches Ereignis, kommunale Starkregengefahrenkarte; rot: Plangebiet © 

Hydrotec, verändert nach ISR 



 

 

- 24 - 

4.4.2 Auswirkungen der Planung 

Oberflächengewässer 

Eine dauerhafte Wasserführung ist im klassifizierten Gewässer entlang der Mühlenstraße 

nicht vorhanden, so dass eine Beeinträchtigung durch den Graben ausgeschlossen werden 

kann.  

Grundwasser 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans werden keine unmittelbaren Eingriffe in den 

Boden und damit in die Grundwasserdynamik (Boden-Wasserhaushalt z. B. Verringerung des 

Grundwasserneubildungspotenzials) vorbereitet.  

Die aktuelle Darstellung innerhalb des Flächennutzungsplans ermöglicht u.a. die Entwicklung 

einer Wohnbaufläche, wodurch Versiegelungen möglich sind. Durch die teilweise Änderung 

des Flächennutzungsplans in eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage wird der 

erlaubte Versiegelungsgrad reduziert. So begünstigen die neuen Grünflächen die 

Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers, welches zur Grundwasserneubildung 

beitragen kann.  

Hochwasser/ Starkregen 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden Maßnahmen aufgestellt, sodass die 

Gefährdungen durch Überflutungen minimiert werden können.  

Entwässerung 

Die Ableitung des Niederschlagswassers wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

geregelt und kann dem Umweltbericht des Bebauungsplans Nr. 195 entnommen werden.  

 

Es sind keine erhebliche negative Beeinträchtigung des Schutzguts Wassers zu erwarten. 
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4.5 Schutzgut Klima / Schutzgut Luft 

4.5.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Klima 

In der Stadt Viersen und damit auch im Plangebiet herrscht ein gemäßigtes und warmes 

Klima. Die Jahresdurchschnittstemperatur in Viersen liegt bei ca. 10.9°C. Die 

Jahresniederschläge betragen 890 mm. 

Im Klimaatlas NRW des LANUV (Abb. 12) wird für die Fläche des Plangebiets überwiegend 

ein Freiraumklima dargestellt. Dieses Klimatop zeichnet sich u. a. durch einen ungestörten 

Temperatur-/Feuchteverlauf, Windoffenheit und normale Strahlungsprozesse aus. Besonders 

in Randlagen von Siedlungen besitzen Freilandklimatope eine wichtige Funktion als Kaltluft- 

und/oder Frischluftproduktionsgebiete sowie eine Austauschfunktion mit den klimatischen 

Ungunsträumen, den versiegelten Stadtflächen.  

Der Bereich der Kindertagesstätten im Norden sowie im Westen entlang der Gladbacher 

Straße wird dem Vorstadtklima zugeordnet. Dieses Klimatop ist gekennzeichnet durch geringe 

Extremwerte für Temperatur und Feuchte. Eine Kaltluftentstehung findet normalerweise nicht 

statt. Ein schmaler Streifen im Westen sowie Nordwesten wird als Klima innerstädtischer 

Grünflächen dargestellt. Dieser Bereich des Plangebiets wirkt sich aufgrund des starken 

Temperatur- und Feuchtetagesgangs und der damit verbundenen Kalt- und 

Frischluftproduktion ausgleichend auf die überbaute und überwärmte Umgebung aus. Ein 

Stadtrandklima umfasst bebaute Bereiche mit größeren Gartenbereichen, sodass alle 

Klimaelemente im Vergleich zum Freilandklimatop nur leicht verändert sind. Ein 

Stadtrandklimatop weist eine dichtere Bebauung auf und die nächtliche Abkühlung ist 

eingeschränkt und vorwiegend von den Strukturen in der Umgebung abhängig. 

In der Umgebung schließen sich die Klimatope Stadtrandklima, Klima innerstädtischer 

Grünflächen und Gewässer-Seenklima an. 

 

Abbildung 12:  Klimatopkarte; rot: Plangebiet © Klimaatlas NRW, verändert durch ISR 

In der Klimaanalysekarte Gesamtbetrachtung des LANUV werden die Ergebnisse der 

Klimaanalysekarte der Tag- und Nachtsituation zusammenfassend bewertet. Für den Großteil 



 

 

- 26 - 

des Plangebiets wird eine Grünfläche mit einer sehr hohen thermischen Ausgleichsfunktion 

angegeben (hellgrün). Für die Bereiche der Kindertagesstätten sowie für die westlich liegende 

Siedlung wird eine weniger günstige thermische Situation dargestellt (rosa). Ein schmaler 

Streifen nördlich der Mühlenstraße weist eine ungünstige thermische Situation auf (rot).  

Der nördlichen und westlich angrenzenden Siedlungen wird eine ungünstige sowie weniger 

günstige thermische Situation (rosa, rot) sowie dem westlich angrenzenden Kleingartenverein 

eine höchste thermische Ausgleichsfunktion zugeordnet (Abb. 13).  

Luft 

Für die Stadt Viersen existiert kein Luftreinhalteplan. Im Bereich des Plangebiets und der 

unmittelbaren Umgebung befindet sich keine Messstation der Luftqualitätsüberwachung des 

Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Entsprechend sind 

genauere Aussagen über die lufthygienische Situation nicht möglich. Eine grobe Einschätzung 

der bestehenden Wirkungen von Luftschadstoffimmissionen kann auf der Grundlage der vom 

LANUV durchgeführten Modellrechnungen vorgenommen werden. Das Emissionskataster 

Luft des LANUV zeigt bei den verkehrsbedingten und industriebedingten Emissionen 

überwiegend mittlere Werte für die einzelnen Schadstoffgruppen an. Somit kann die 

lufthygienische Situation (bzw. Hintergrundbelastung) im Plangebiet durch seine Lage in der 

Nachbarschaft zur Kölnischen Straße sowie zum nördlich liegenden Gewerbegebiet als 

vorbelastet beschrieben werden.  

Abbildung 13:  Klimaanalysekarte; rot: Plangebiet (Gesamtbetrachtung) © Klimaatlas NRW, verändert durch 

ISR 
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4.5.2 Auswirkungen der Planung 

Klima 

Die geplante Bebauung führt kleinräumig zu einer Veränderung des Lokalklimas durch Luft-

stauungen und Wärmespeicherung infolge der Versiegelung der Flächen. Aufgrund der 

Grünflächen und der umliegenden Grünstrukturen wird nicht mit negativen Auswirkungen auf 

das Mesoklima gerechnet.  

Die Auswirkungen auf das Lokalklima in Viersen-Unterbeberich werden als nicht erheblich 

eingestuft. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden im weiteren Verfahren 

grünordnerischen Maßnahmen bestimmt, die die Auswirkungen auf das Klima minimieren 

können.  

Luft 

Durch die Umsetzung der Planung kann mit einer Veränderung der Schadstoffemissionen 

gerechnet werden. Die geplante Nutzung führt zu einer Zunahme der Verkehrsstärke beim 

Pkw-Verkehr sowohl im Plangebiet als auch auf den umliegenden Straßen. Zudem sind 

betriebsbedingte Emissionen aus Feuerungsanlagen zu erwarten. 

Durch die Schaffung neuer Vegetationsstrukturen, mit ihren Filtrationsprozessen (Schadstoff- 

und Staubbindung), sowie über grünordnerische Maßnahmen auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung kann ein positiver Einfluss auf die Luftqualität erzielt werden.  

Insgesamt ist nicht von erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft auszugehen. 

4.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Die Bewertung des Landschaftsbilds erfolgt über die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 

Landschaft und dem Erholungswert des Gebiets. Für die Bewertung der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit der Landschaft spielen Aspekte wie Naturnähe und Attraktivität der Vegetation 

(Wald, Grünland etc.), Vielfalt und Strukturreichtum (unterschiedliche Landnutzung, Hecken 

etc.), Relief sowie die siedlungskulturelle Identität eine maßgebliche Rolle. Dies ergibt sich im 

Wesentlichen aus der Ausstattung der Landschaft mit zum einen prägenden ästhetisch 

wirkenden Landschaftselementen und zum anderen relevanten Störungen sowie 

Beeinträchtigungen der Landschaft. 

4.6.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Das Landschaftsbild im Plangebiet wird überwiegend durch die landwirtschaftlich genutzten 

Flächen, die schmalen Grünlandbereiche sowie die Überlandleitung geprägt. In Teilen wird 

die Landschaft durch die Gehölzreihen und Einzelbäume gegliedert und aufgewertet. Der 

westliche Teil des Plangebiets wird vor allem durch eine kleinteilige Bebauungsstruktur 

bestehend aus Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften mit dazugehörigen Gärten 

bestimmt.  

Die im Umfeld befindliche Kölnische Straße stellt sowohl eine akustische als auch eine 

optische Beeinträchtigung der Landschaft dar. Je nach Windrichtung kann der Verkehrslärm 

im Plangebiet als unangenehm empfunden werden und so das Landschaftserleben negativ 

beeinträchtigen.  



 

 

- 28 - 

Des Weiteren stellt die Hochspannungsfreileitung im Norden sowie am östlichen 

Plangebietsrand eine deutliche optische Beeinträchtigung und Zerschneidung der Landschaft 

dar.  

Insgesamt ist das Landschaftsbild des Plangebiets durch die intensive Landwirtschaft, die 

Hochspannungsfreileitung sowie die Siedlungsstrukturen nicht als hochwertig, vielseitig oder 

eigenartig im Sinne des § 1 BNatSchG einzustufen. Dennoch kommt dem Plangebiet eine 

Bedeutung für die landschaftsorientierte, wohnungsnahe Erholung, insbesondere auch durch 

die Nähe zum Hammer Bach, zu.  

Die nördliche Umgebung des Plangebiets wird durch die Teiche des Hammer Bachs geprägt, 

die in den Uferbereichen durch Gehölze gegliedert werden. Zudem erstrecken sich dort 

Wiesenflächen. 

4.6.2 Auswirkungen der Planung 

Das Plangebiet befindet sich im Übergangsbereich vom Siedlungs- in den Freiraumbereich. 

Infolge der Entwicklung von Wohnbebauung im Bereich intensiver ackerbaulicher Nutzung 

wird die Naturnähe und Eigenart der Landschaft weiter abnehmen. Durch den Anschluss an 

die bestehenden Siedlungsstrukturen kann ein geschlossenes Ortsbild geschaffen werden. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung sind keine bis bedingt erhebliche 

Beeinträchtigungen des Stadtbildes zu benennen. Diese können auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung abgemildert werden, indem sich einerseits bei den Festsetzungen zu Art, Maß 

und überbaubaren Grundstücksfläche am Ortsbild orientiert wird und andererseits durch eine 

qualifizierte Ortsrandeingrünung das Landschaftsbild aufgewertet wird.  

4.7 Schutzgut Kulturelles Erbe 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind die Auswirkungen des Vorhabens auf das archäologische 

Kulturgut, auf die Belange des Denkmalschutzes und auf die kulturellen Bedürfnisse der 

Bevölkerung zu berücksichtigen. 

4.7.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich keine Kulturgüter im Plangebiet. 

4.7.2 Auswirkungen der Planung 

Nach §§ 16 und 17 DSchG NRW sind bei Bodenbewegungen auftretende archäologische 

Funde unverändert zu erhalten und unverzüglich der Stadt Viersen oder dem LVR-Amt für 

Bodendenkmalpflege zu melden.  

Im Plangebiet sind keine Kulturgüter oder sonstigen Sachgüter bekannt, die durch die Planung 

beeinträchtigt werden.  

Erhebliche negative Auswirkungen werden nicht erwartet. 

4.8 Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen der Schutzgüter 

Die nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu betrachtenden abiotischen und biotischen Schutzgüter 

stellen sich als komplexes Wirkungsgefüge dar, sie beeinflussen sich gegenseitig in 

unterschiedlichem Maße. 



 

 

- 29 - 

Schutzgutübergreifende Umweltauswirkungen (Wechselwirkungen) sind insbesondere in 

Bezug auf die Versiegelung bzw. Flächeninanspruchnahme von Bedeutung. Die Versiegelung 

von Flächen bewirkt eine Beeinträchtigung des Bodens, die sich unmittelbar auf die 

Schutzgüter Wasser (Grundwasserneubildung), Klima (Verdunstung) und Erholungsnutzung 

auswirkt. Hierdurch entsteht teilweise eine Wirkungskette. Durch den Verlust von natürlich 

gewachsenem Boden und den damit verbundenen Speicher- und Reglerfunktionen kommt es 

zwangsläufig zu negativen Veränderungen der Grundwasserneubildungsrate.  

Insgesamt ist eine Verstärkung der Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 

Wechselwirkungen der Schutzgüter, die über die natürliche Interaktion (bspw. 

Boden/Wasser/Luft/biologische Vielfalt) hinausgehen, anhand der bisher vorliegenden 

Informationen nicht zu erwarten. Die Schwelle der Erheblichkeit wird bei Umsetzung der 

geplanten Bebauung nicht überschritten. 

5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei der Nullvariante erfolgt eine Prognose darüber, wie sich der Umweltzustand des 

Plangebiets (Abiotische und biotische Umweltfaktoren) bei Nichtdurchführung der Planung, 

d. h. ohne die potenziell vom Planvorhaben ausgelösten Eingriffe in die Natur und Landschaft 

entwickeln würde.  

Mit Verzicht auf die Flächennutzungsplanänderung würde die aktuelle Nutzung wie bisher 

weiter bestehen bleiben können. Aufgrund der hohen Bodenfruchtbarkeit ist es 

wahrscheinlich, dass die landwirtschaftliche Nutzung auf der Ackerfläche bestehen bleiben 

würde.  

Aus klimatischer Sicht hätte das Plangebiet weiterhin eine Funktion als Kaltluftentstehungs-

gebiet und würde sich mindernd auf die Siedlungsstrukturen innerhalb sowie angrenzenden 

zum Plangebiet auswirken.  

Die Wegeverbindung im Plangebiet würde bestehen bleiben und könnte weiterhin für Freizeit- 

und Erholungszwecke genutzt werden. 

Bei Nichtdurchführung der Planung sind keine erheblichen Auswirkungen, auf die o. g. 

Schutzgüter, gegenüber dem Basisszenario zu erwarten. 

6 Sonstige Umweltbelange 

6.1 Einsatz erneuerbarer Energien / Energieeffizienz 

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB (Klimaschutzklausel) soll den Erfordernissen des Klimaschutzes 

sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimaschutz dienen als auch durch Maßnahmen, die der 

Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Neubauten im 

Plangebiet sind nach den geltenden Vorschriften und Vorgaben des 

Gebäudeenergiegesetzes (GEG) auszuführen.  

Entsprechende Nachweise sind im Zuge der Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 
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6.2 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern  

Angaben zum sachgerechten Umgang mit Abfällen und Abwässern sind auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung zu regeln. 

6.3 Gefahrenschutz / Risiken und Katastrophen 

Gewerbebetriebe  

In ca. 150 m nördlicher Entfernung befindet sich ein Gewerbegebiet von dessen Einrichtungen 

potentiell eine Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit ausgehen könnte.  

Hochwasser/Starkregen 

Erhöhte Gefährdungen des Plangebiets durch Hochwasser oder Starkregen sind nicht 

gegeben, da auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Maßnahmen getroffen werden, die 

die potentiellen Gefährdungen reduzieren.  

Erdbebenzone 

Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen des 

Geologischen Dienstes NRW befindet sich das Plangebiet in der Erdbebenzone 1. Es handelt 

es sich um ein Gebiet, dem gemäß dem zugrunde gelegten Gefährdungsniveau ein 

Intensitätsintervall von 6,5 bis < 7,0 zugeordnet ist. Ferner liegt das Plangebiet in der 

Untergrundklasse T, welche durch relativ flachgründige Sedimentbecken geprägt ist. 

Brandschutz 

Im nachgeschalteten Genehmigungsverfahren sind Maßnahmen zum Brandschutz 

darzustellen. Die Vorgaben der Feuerwehr für Lösch- und Rettungseinsätze sind zu beachten. 

6.4 Kumulative Wirkungen mit anderen Planungen 

Unter kumulativen Umweltauswirkungen wird die räumliche Überlagerung der 

Umweltauswirkungen mehrerer Planfestlegungen, bezogen auf ein Schutzgut (z. B. 

Landschaftsbild, Luftqualität oder Lärmsituation eines Teilraumes) verstanden. Weitere 

kumulative Wirkungen können aus den Zerschneidungseffekten (Lebensraumzerschneidung, 

visuelle Beeinträchtigungen der Landschaft, klimatische Effekte auf Kaltluftabflussbahnen) 

resultieren. 

In der unmittelbaren Nachbarschaft des Plangebiets sind aktuell keine weiteren Vorhaben 

bekannt, somit sind keine kumulierenden Wirkungen mit der vorliegenden Planung zu 

erwarten.  

6.5 In Betracht kommende andere Planungsalternativen 

Zum derzeitigen Kenntnisstand liegen keine Alternativen oder anderweitige 

Planungsmöglichkeiten vor. Dies ist mit der Siedlungsrandlage des Plangebiets zu 

begründen. Eine Nutzung als Industrie- oder Gewerbegebiet ist aufgrund der angrenzenden 

Wohnbebauung als unwahrscheinlich zu betrachten.  

Mit dem Verzicht auf die Aufstellung des Bebauungsplanes (= Nullvariante) würde die aktuelle 

Nutzung (intensiver Ackerbau) wie bisher weiter bestehen bleiben können (vgl. Kapitel 5). 
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6.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen 

Der Verursacher eines Eingriffes ist nach § 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 15 BNatSchG dazu 

verpflichtet, Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden und unvermeidbare 

Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen vorrangig auszugleichen oder in anderer 

Weise zu kompensieren.  

Die Zielsetzungen für den Untersuchungsraum folgen ökologischen und gestalterischen 

Leitbildern. Die ökologischen Leitlinien ergeben sich aus der Naturschutzgesetzgebung 

(§ 1 Abs. 1 BNatSchG), wonach  

 die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 

 die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 

 die Pflanzen- und Tierwelt sowie  

 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 

als Lebensgrundlage für den Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur 

und Landschaft nachhaltig zu sichern sind. 

Erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich werden auf Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung festgelegt und planungsrechtlich bzw. vertraglich gesichert. 

7 Zusätzliche Angaben 

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Verfahren bei der Umweltprüfung  

Bei der Erstellung des Umweltberichts wurde die Gliederung anhand der Vorgaben des 

§ 2a BauGB und der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a BauGB vorgenommen. Die Beschreibung 

und Bewertung der Belange des Umweltschutzes ist gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 

Nr. 7 BauGB in den Umweltbericht eingearbeitet worden. 

Untersuchungsmethoden/ Fachgutachten 

 ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH (2024): Artenschutzprüfung zum 

Bebauungsplan Nr. 195 „Greefsallee zwischen der Mühlenstraße und der Straße En 

de Mett“ und zur 94. Flächennutzungsplanänderung „Kronenfeld-Greefsallee-

Mühlenstraße“ in Viersen  

 Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH (2023) Online-Mitmach-

Karte zur Unterstützung bei der Anpassung an den Klimawandel im Kreis Viersen 

Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 

Die räumliche Abgrenzung des Plangebiets ist in Abbildung 1 und in der Planurkunde der 

94. Flächennutzungsplanänderung „Kronenfeld-Greefsallee-Mühlenstraße“ der Stadt Viersen 

dargestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind inhaltlich alle direkten und indirekten 

Umweltauswirkungen bei der Flächennutzungsplanänderung berücksichtigt worden. 
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7.2 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben 

aufgetreten sind 

Für die Ermittlung der Umweltauswirkungen waren keine besonderen technischen Verfahren 

notwendig. Die zur Verfügung stehenden Unterlagen können die Auswirkungen auf die 

Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB ausreichend ermitteln, beschreiben und 

bewerten.  

Zum jetzigen Zeitpunkt sind technische Lücken oder fehlende Kenntnisse nicht zu 

dokumentieren. 

7.3 Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen 

(Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB ist es Aufgabe des Trägers der Planungshoheit (die Gemeinde), im 

Rahmen des sogenannten „Monitorings“ die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund 

der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen und unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln, um ggf. geeignete Hilfsmaßnahmen 

ergreifen zu können.  

Erforderliche Monitoringmaßnahmen werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

festgelegt und planungsrechtlich bzw. vertraglich gesichert.  
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8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Mit der 94. Flächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für einen Wohngebietsstandort geschaffen werden. 

Die Gliederung der einzelnen Schutzgüter dient dazu, die umweltschützenden Belange der 

Planung als Bestandteil des Abwägungsmaterials aufzubereiten. Der Umweltbericht enthält 

eine Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Planung auf die nachfolgend 

aufgelisteten Schutzgüter sowie der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern: 

 Menschen, einschließlich Gesundheit  

 Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

 Boden und Fläche 

 Wasser 

 Klima und Luft 

 Orts- und Landschaftsbild 

 Kulturelles Erbe 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes kann zu einer Veränderung der Nutzung führen. 

Für die Umsetzung des Projekts ist neben der Flächennutzungsplanänderung auch die 

Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Dies erfolgt durch die Aufstellung des 

Bebauungsplan Nr. 195 der Stadt Viersen im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 des BauGB.  

Ergebnis der Umweltprüfung: 

Voraussichtlich erhebliche Auswirkungen ergeben sich für das Schutzgut Boden. Diese sind 

insbesondere der Verlust von unversiegeltem Boden. Die zu erwartenden teilweisen 

negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser sowie Klima und Luft werden als 

vertretbar und nicht erheblich eingestuft.  

Insgesamt sind die Auswirkungen auf die meisten Schutzgüter unter Berücksichtigung, der 

auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung geregelten Maßnahmen, zur Vermeidung, 

Verringerung und zum Ausgleich als nicht erheblich negative, nachteilige Beeinträchtigungen 

zu bewerten.  
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